
 
 

Antrag auf Teilnahme am Kooperationsprogramm 
der Juristischen Fakultät im grundständigen Studium 

im akademischen Jahr 2018/19 
 

 
Name und Vorname:            Semester:   

Immatrikulationsnummer:           

Adresse:              

              

Telefonnummer/ Fax*:       Handy*:       

Email-Adresse:             

Geburtsdatum:        Geburtsort:      

Haben Sie sich parallel für andere Austauschprogramme außerhalb der Fakultät beworben? 

□ ja   □ nein     

Haben Sie sich parallel für andere Austauschprogramme der Fakultät beworben? 

□ ja   □ nein     Wenn ja, für welches Austauschprogramm:     

Welches Austauschprogramm ist Ihre erste Priorität?:       

Zum Zeitpunkt des Auslandsstudiums habe ich abgeschlossen:  

□ Grundstudium/Zwischenprüfung 
□ Hauptstudium 
□ Schwerpunktstudium 
□ Staatsexamen/ erste jur. Prüfung 

 

Meine drei Wunschuniversitäten 
geordnet nach Priorität: 
(Partneruniversitäten s. Rückseite) 
 

Mein Auslandsaufenthalt soll erfolgen im: 

 
1.        

2.        

3.        

 

gesamten Jahr     Wintersemester   Sommersemester 
 

        □     □        □ 

        □     □        □ 

        □     □        □ 

 
 
Unterschrift:         Datum:      
 

Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer und meine Email-Adresse zum 
Informationsaustausch an zukünftige Programmstudierende weitergegeben werden. Ferner 
stimme ich der lesbaren Verwendung meiner Email-Adresse in Rundmails an alle 
Kooperationsprogramm-Studierenden zu. 
 
Unterschrift:        Datum:      
 
 
 
*freiwillige Angabe               Bitte beachten Sie auch die Rückseite.  



 
 
 
Dieser Antrag ist zusammen mit folgenden Unterlagen in zweifacher Ausfertigung 
in der jeweiligen Unterrichtssprache der Partneruniversitäten bis zum 31.01. im 
Büro für Internationale Programme einzureichen: 

1. Tabellarischer Lebenslauf 
2. Motivationsschreiben 
3. Nachweise zu sprachlichen Qualifikationen (s. Anforderungen zur Sprachkenntnisse 

der jeweiligen Partneruniversitäten) (Abiturzeugnis reicht nicht aus) 
4. Leistungsübersicht des Studien- und Prüfungsbüros (Agnesausdruck ist ausreichend) 

 
Weitere Austauschprogramme 

 Informationen zum Erasmus-Programm der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin finden Sie im Internet unter: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout 

Allgemeine Hinweise 

 Das Studium der Partneruniversitäten erfolgt wie unter bei der Partneruniversitäten 
angegeben. 

 Eine Befreiung der Studiengebühren in der Partneruniversität ist gewährleistet. 
 Bei den meisten Universitäten ist es möglich, bei rechtzeitiger Bemühung einen 

Wohnheimplatz zu bekommen. 
 
Bewerberinnen und Bewerber 

 Bewerben können sich  
o Studierende der der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
o Studierende mit Staatsexamen und der Möglichkeit auf Notenverbesserung 
o Studierende anderer Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin  

(soweit noch Kapazitäten zur Verfügung stehen) 
 
Vorbereitung auf den Studienaufenthalt  

 Ende April/Anfang Mai findet eine Informationsveranstaltung statt, bei der die 
ausgewählten Kandidaten umfassende Informationen erhalten. 

 
Kontaktaufnahme mit der Partneruniversität 

 Der Koordinator der ausländischen Universität wird nach der Nominierung durch uns 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um die detaillierten Angelegenheiten zu klären. 

 
Partneruniversitäten sind: 

 Australien 
o University of Sydney (engl. – TOEFL iBT 90; TOEFL CBT 233; TOEFL PBT 577; 

IELTS: 6.5; CAE 58; PTE 61) 
o University of Western Australia (engl. – TOEFL CBT 210; TOEFL iBT 77; 

IELTS 6.0; Cambridge Certificate in Advanced English, grade C) 

 Chile 
o Universidad de Chile (span. – Sprachnachweis mind. B2) 
o Universidad Diego Portales (span. – Sprachnachweis mind. B2) 

 China (besonderes Bewerbungsverfahren – siehe Website) 
o China University of Political Science and Law (engl. – Sprachnachweis mind. B2; 

Chinesisch-Sprachkenntnisse fakultativ) 

 Japan 
o Keio University Tokio (engl. – Sprachnachweis mind. B2) 

 Südafrika 

o University of Cape Town, Faculty of Law (engl. – Sprachnachweis mind. B2) 

 Südkorea 
o Korea University (engl. – Sprachnachweis mind. B2) 

 Tansania 
o University of Dar es Salaam – School of Law (engl. Sprachnachweis mind. B2) 

 
 

Stand: Januar 2018 


